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RS OGH 1954/10/14 Okt2/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1954

Norm

KartG 1959 §3

KartG 1959 §12 lite

Rechtssatz

Die Verlängerung der Giltigkeitsdauer darf nicht einer dritten Stelle überlassen werden, sondern soll einer

ergänzenden Vereinbarung im Sinne des § 3 vorbehalten werden. Wenn jedoch die Registrierung des Kartellvertrages

trotz des Vorbehaltes der Verlängerung der Gültigkeitsdauer durch die Vollversammlung nicht versagt wurde, so ist die

Kartellkommission an diesen Beschluß gebunden und kann nicht nachträglich die Fortdauer des Kartells mit der

Begründung bestritten werden, daß die Eintragung hätte versagt werden sollen.
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